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Werden von
0

den erhofften Bruttoeinnahmen von
112 500000 Fr. 6 °/o Zinsen für die 1 200000000 Fr.
Obligationen mit 72 Millionen abgezogen, so bleiben noch rund
411 Millionen, woraus gedeckt werden müssen:
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Blieben somit noch 10 Millionen zu weiterer
Wendung.

Die technische Commission für Begutachtun£
Arbeiten, über die Zulässigkeit dieser Lösung befragt, soll
dieselbe bejaht und sich einstimmig dafür ausgesprochen haben.

Auf das hin hat sich die Gesellschaft an den
bekannten Constructeur Eiffel in Paris gewendet, um ihn zu
veranlassen, in ausschliesslich französischen Kreisen Mittel
und Wege zur Vollendung der noch bleibenden Arbeiten
ausfindig zu machen. Inzwischen hat sich Herr Eiffel definitiv
verpflichtet, die bezeichneten Arbeiten bis zum angegebenen
Termine und nach den von der Gesellschaft aufgestellten
Bedingungen zu vollenden.

Es bleibt somit nur noch die Beschaffung der nöthigen
Geldmittel. Herr von Lesseps ersucht daher, nach
Vorschrift der französischen Gesetze, um Bewilligung der
Ausgabe von Loos-Obligationen sowol für 265 Millionen Fr. von
frühern Anleihen, die bis heute, noch nicht abgesetzt werden
konnten, als auch für 300 weiter benöthigten Millionen Fr.

An diesen Brief möchten wir nur ganz wenige
Betrachtungen knüpfen :

Die Lage des Panama-Unternehmens muss selbst im
Schoosse der Gesellschaft als sehr ernst angesehen werden,
wenn die Bewilligung eines weitern Anleihens sogar im
gegenwärtigen Momente nachgesucht wird.

Noch im letzten Jahre wurde von Herrn von Lesseps
Alles versucht, Frankreich von Staatswegen zur Hülfe-
leistung zu gewinnen. Der Bericht der mit der Prüfung
betrauten Kammercommission fiel aber so ungünstig aus,
dass die Unterhandlungen plötzlich abgebrochen wurden.

Es folgte darauf das famose Anleihen, welches gegen
Einzahlung von rund 430 Fr. nach verhältnissmässig kurzer
Zeit eine Rückzahlung von 1000 Fr. in Aussicht stellte,
und das trotzdem, wie es den Anschein hatte, nicht
vollständig glückte.

Schliesslich erinnern wir daran. dass die Arbeiten
am Panama-Canal im Generalaccord von den bekannten
französischen Unternehmern Couvreux und Hersent
begonnen, von diesen aber schleunigst wieder abgetreten
wurden; während sie nun scheinbar doch noch von einem
Generalunternehmer ihrem vorläufigen Ende entgegengeführt
werden sollen.

Erfindungsschutz.

Nachfolgend veröffentlichen wir den Wortlaut des zu
erlassenden Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente,
wie er aus den Berathungen der Expertencommission
hervorgegangen ist. die vom 25. bis 28. Oetober unter dem
Vorsitze des Herrn Bundespräsidenten Droz. in Bern
versammelt war.

Die Abänderungen gegenüber dem ursprünglichen,
vom schweizerischen Handels- und Landwirthschafts-Depar-
tement vorgelegten Entwurf sind aus den angemerkten
Fussnoten zu ersehen. Ausser einer Anzahl redactioneller
Aenderungen, bei welchen die Verdeutschungsbestrebungen
unverkennbar sind, hat der neue Entwurf in den sehr ein-
lässlichen Berathungen durch Zusätze (die durch Cursiv-
schrift hervorgehoben sind) und Streichungen einige wesentliche

Veränderungen erhalten.
Unsere, mit dem Wesen des Erfindungsschutzes und

der bezüglichen Gesetzgebung wolvertrauten Leser auf die
Wirkung dieser Abänderungen und auf die dem Entwürfe
zu Grunde liegenden Hauptgedanken in umfassender Weise
aufmerksam zu machen, erscheint uns als überflüssig. Es

geht dies Alles aus dem Wortlaute des Gesetzes selbst
hervor.

Nur das können wir uns nicht versagen zu betonen,
dass uns dieser Entwurf als eine glückliche Lösung der
Frage erscheint, die dem Gesetzgeber gestellt und durch
die Beschlüsse der eidgenössischen Räthe nicht unerheblich
erschwert worden war.

Dass der Entwurf auf das Anmeldesystem gegründet
ist, konnte, nach den Erfahrungen mit der Vorprüfung in
Deutschland und in richtiger Würdigung unserer kleinen
Verhältnisse, nicht anders erwartet werden. Er ist jedoch
durchaus nicht eine blosse Copie der in Belgien, Frankreich.

Italien etc. bestehenden Gesetzgebung, sondern er
weicht in mancher Richtung wesentlich hievon ab, indem
er unsern speciell schweizerischen Bedürfnissen und
Einrichtungen in geschickter Weise angepasst ist. Eine gute
Wirkung wird das dem Erfinder berathend zur Seite
stehende Patentamt ausüben. Diese Einrichtung besteht
auch bei unserem Markenschutz-Gesetz und hat sich dort
vortrefflich bewährt. Ueberhaupt sind mehrere
Bestimmungen fast wörtlich aus der Markenschutzgesetzgebung in
den Entwurf übergegangen.

Dadurch, dass gleich Eingangs festgestellt wurde, als
Modell könne jede körperliche Darstellung der Erfindung
gelten, welche das Wesen und den Gegenstand derselben
klar erkennen lässt. ist der befürchteten Ueberproduction
unnützer Modelle und dem sich bei der Aufbewahrung
derselben ergebenden „Encombrement" ein Ziel gesetzt.
Indem man dem Erfinder drei Jahre lang Zeit lässt bis zur
Ausführung seines Gedankens, indem man die Gebühren
niedrig, jedoch so ansetzt, dass das Patentamt äarans
erhalten wird, indem man dem mitte__-'se_» Erfinder in der
humansten Weise entgegenkommt, wird mancher Wunsch
erfüllt und manche gehegte Befürchtung zerstreut werden.

Der Entwurf hat nun noch einen etwas weitläufigen
Gang zu machen, bevor er Gesetzeskraft erhält. Vorerst
gelangt er an den Bundesrath zur Berathung, der ihn mit
einer Botschaft an die eidg. Räthe sendet. Voraussichtlich
wird er zuerst dem Nationalrath vorgelegt, welcher in der
künftigen Decembersession eine Specialcommission zur
Prüfung desselben ernennen wird. Sehr wahrscheinlich wird
im März künftigen Jahres eine ausserordentliche Frühlingssitzung

der Räthe stattfinden; in'jener Session wird der
Nationalrath den Bericht seiner Commission entgegennehmen

und, wie wir hoffen, den Entwurf durchberathen. An den
Ständerath gelangt er wol erst in der Sommersession, der
alsdann, wenn Alles glatt geht, dem Gesetze seine Sanction
ertheilen wird. Nun kommt noch die dreimonatliche
Referendumsfrist, so dass das Gesetz im günstigsten Falle mit
Ende nächsten Jahres rechtskräftig wird, da noch ein Reglement

dazu ausgearbeitet werden muss.
Ein etwas rascherer Gang könnte dadurch erzielt

werden, wenn die nationalräthliche Commission ihre
Berathungen schon während der Decembersession abschliessen
und den Entwurf noch im laufenden Monat vorlegen könnte.
Diese Commission wird wol zum Theil aus Mitgliedern
bestellt werden, die bereits an der Vorberathung theilge-
nommen haben und desshalb mit dem Gegenstand hinreichend

bekannt sind. Sodann wäre es möglich das Reglement

noch vor Beginn der Referendumsfrist perfect zu
haben, so dass auch dadurch Zeit gewonnen werden könnte.

Das schweizerische Volk ist mit so überwiegendem
Mehr für den Erfindungsschutz eingetreten, dass der Wunsch
um einen baldigen Erlass des Gesetzes gewiss ein berechtigter

ist.

Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente.
(Entwurf, wie er aus den Berathungen der Experten-Commission

hervorgegangen ist.)

(Die Zusätze sind mit liegender Schrift gedruckt.)

I. Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Die schweizerische Eidgenossenschaft gewährt in der

Form von Erfindungspatenten den Urhebern neuer Erfindungen, welche
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